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GwG-Prüfbericht zuhanden der Eidgenössischen
Finanzmarktaufsicht (FINMA)
In unserer Eigenschaft als von der FINMA genehmigten GwG-Prüfgesellschaft haben wir am (Datum) auftragsgemäss beim Finanzintermediär
Name / Firma / Adresse / Ort
für die Periode vom (Datum) bis (Datum) eine GwG-Prüfung vorgenommen.

Für die GwG-Prüfung benötigten wir ........ Std. (inkl. Berichterstattung aber ohne Fahrzeit).

Für die Einhaltung des Bundesgesetzes über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor (Geldwäschereigesetz, GwG; SR 955.0) und der Verordnung der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht über die Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung (Geldwäschereiverordnung-FINMA, GwV-FINMA; SR 955.033.0) ist der Finanzintermediär verantwortlich. Unsere Aufgabe besteht darin, im Prüfbericht sämtliche festgestellten Mängel festzuhalten. Die rechtliche Beurteilung der festgestellten Mängel ist Aufgabe der FINMA. 

Wir haben unsere Prüfarbeiten entsprechend den Grundsätzen des schweizerischen Berufsstandes und der FINMA durchgeführt. Wir haben unsere Prüfung so geplant und durchgeführt, dass wesentliche Mängel mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Wir haben die Erklärungen des Finanzintermediärs mittels Analysen und Erhebungen auf Stichprobenbasis geprüft. Wir sind der Ansicht, dass unsere Prüfarbeiten eine ausreichende Grundlage bilden, um unsere Beurteilung abzugeben.

Die Prüfer und die GwG-Prüfgesellschaft bestätigen, dass sie die Anforderungen bezüglich der Unabhängigkeit gegenüber dem geprüften Finanzintermediär vorbehaltlos erfüllen. 

Inhaltsanforderungen an den Prüfbericht: Der GwG-Prüfbericht stellt die Grundlage für die Beurteilung der dauerhaften Erfüllung der Bewilligungsvoraussetzungen und der Erfüllung der Sorgfaltspflichten durch die Finanzintermediäre nach Bewilligungserteilung dar. Zu sämtlichen, nachstehenden Punkten müssen demzufolge entsprechende Ausführungen gemacht werden. Können die Angaben nicht vollständig gemacht werden, so gilt die Prüfung als nicht abgeschlossen und es bedarf einer entsprechenden Nachreichung eines vollständigen Prüfberichtes. Idealerweise werden keine Prüfberichte eingereicht, welche nicht vollständig sind. Die Angaben unter Punkt 3 müssen ebenfalls vollständig vorliegen, da diese Angaben unter anderem auch für die Plausibilitätsprüfung der Daten für die Berechnung der Aufsichtsabgabe dienen. 
Folgende Gesetze und Verordnungen sind grundsätzlich massgebend:

FINMAG (SR 956.0)

GwG (SR 955.0)

GwV-FINMA (SR 955.033.0)

VBF (SR 955.071)

FINMA-GebV (SR 956.122)
1 Beschreibung des Finanzintermediärs
1.1 Ausführliche Beschreibung der gesamten Geschäftstätigkeit; insbesondere der GwG-Tätigkeit des Finanzintermediärs (Art. 2 Abs. 3 GwG)
Ausführliche, aktuelle und detaillierte Darstellung und Beschreibung der gesamten Geschäftstätigkeit des Finanzintermediärs sowie im Besonderen der GwG-relevanten Geschäftstätigkeit. Sämtliche Geschäftsfelder und Dienstleistungen des Finanzintermediärs sind darzulegen und ausführlich zu beschreiben. Allgemeine Zweckbeschreibungen gemäss den Statuten oder gemäss den Handelsregistereinträgen sowie stichwortartige Aufzählungen oder die Übertragung der Beschreibung der Geschäftstätigkeit gemäss der Bewilligungsverfügung sind nicht ausreichend und nicht zulässig.

1.2 Angaben bezüglich Zweigniederlassungen und Gruppengesellschaften (z.B. Tochtergesellschaften) im Ausland 
Ausführliche Darstellung der Gruppenstruktur. Erläuterung der Tätigkeiten der einzelnen Gruppengesellschaften und/oder Zweigniederlassungen im In- und Ausland. Angaben über Einhaltung der Regulierungsvorschriften im Ausland (Bestätigung des Vorhandenseins entsprechender Bewilligungen; die Bewilligungen der Gesellschaften und/oder Zweigniederlassungen im Ausland können dem Prüfbericht beigelegt werden).
1.3 Ausführliche Beschreibung der Kundenstruktur und der Kundenprofile
Die Kundenstruktur und deren Profile sind klar, detailliert und umfassend zu beschreiben (CH-Kunden, Ausländische Kunden mit Wohnsitz in CH, ausländische Kunden und deren Herkunft (Länder), PEP‘s, qualifizierte Kunden/Anleger, Laufkundschaft, usw.). 
1.4 Beschreibung der Betriebs- und Aufbauorganisation, der Verwaltung und des Managements sowie der Mitarbeiter

Detaillierte Darstellung der Betriebsorganisation, der Abteilungen und der entsprechenden Zuständigkeiten. Im Weiteren sind sämtliche Personen, welche mit der Verwaltung und Geschäftsführung des Finanzintermediärs betraut sind, einzeln aufzuführen. Zusätzlich sind die Personen einzeln aufzuführen, welche die Funktion und Aufgaben der Geldwäschereifachstelle ausüben. Zudem gilt es zu prüfen, ob diese Personen im Rahmen ihrer Funktionsausübung genehmigt wurden, d.h. die FINMA geprüft hat, ob diese Personen einen guten Ruf haben und Gewähr bieten (siehe Art. 14 Abs. 2 Bst c GwG). Sollte festgestellt werden, dass einer dieser Personen von der FINMA nicht genehmigt wurde, weil z.B. der Finanzintermediär einen Wechsel im VR nicht gemeldet hat, so ist dies entsprechend festzuhalten (siehe Punkt 1.5) und der Finanzintermediäre darüber in Kenntnis zu setzen, dass dies unter Eingabe der massgebenden Unterlagen der FINMA zu melden ist. Im Weiteren gilt es in diesem Zusammenhang zu prüfen, ob Aktionäre, welche gegen aussen keine Funktion ausüben (VR, Geschäftsleitung) aufgrund ihrer direkten Einflussnahme auf die Geschäftstätigkeit der Gesellschaft nicht als faktische Organe zu qualifzieren sind (siehe hierzu auch Ziff. 1.7). 
Zusammensetzung Verwaltungsrat:

Die Mitglieder des Verwaltungsrates (Gesellschafter, Kommanditäre usw.) sind einzeln aufzuführen.
Name, Vorname, Geb.-Datum, Adresse, Heimatort / Staatsangehörigkeit
Zusammensetzung Geschäftsleitung:

Die Mitglieder der Geschäftsleitung und deren Funktionen und Zuständigkeiten sind einzeln aufzuführen.
Name, Vorname, Geb.-Datum, Adresse, Heimatort / Staatsangehörigkeit

Zusammensetzung Geldwäschereifachstelle:

Die Mitglieder der Geldwäschereifachstelle sind einzeln aufzuführen.
Name, Vorname, Geb.-Datum, Adresse, Heimatort / Staatsangehörigkeit, fachliche Qualifikationen und Ausbildungen
Faktische Organe:
Name, Vorname, Geb.-Datum, Adresse, Heimatort / Staatsangehörigkeit 
1.5 Angaben über erfolgte Änderungen in der Aufbau- und Betriebsorganisation sowie in der Verwaltung und des Managements (inkl. Mutationen im Handelsregister) 
Haben sich seit der Bewilligungserteilung bzw. seit der letzten GwG-Prüfung Änderungen ergeben? Darstellung der Änderungen unter Berücksichtigung der Meldung an die FINMA. Wurde die Meldepflicht gemäss Art. 29 FINMAG eingehalten? Allfällige Hinweise im Prüfbericht entbinden die Finanzintermediäre nicht davon, die entsprechenden Änderungen der FINMA zu melden. Dies gilt auch in Bezug auf sonstige, anderweitige Veröffentlichungen wie z.B. die Publikationen im SHAB.
1.6 Angaben über aktuelle oder geplante Änderungen bezüglich der Tätigkeit, der Aufbau- und Betriebsorganisation, der Verwaltung, der Geschäftsführung und der Fachstelle des Finanzintermediärs (inkl. Mutationen im Handelsregister)
Bestehen aktuelle Änderungen oder sind solche geplant? Wenn ja, so sind diese entsprechend anzugeben, auch wenn diese nicht die Prüfperiode betreffen. Hinweis an die Finanzintermediäre, dass die Änderungen der FINMA zu melden sind. Allfällige Hinweise im Prüfbericht entbinden die Finanzintermediäre nicht davon, die entsprechenden Änderungen der FINMA mitzuteilen. Dies gilt auch in Bezug auf sonstige, anderweitige Veröffentlichungen wie z.B. die Publikationen im SHAB.
1.7 Angaben über die aktuellen Beteiligungs- und Eigentumsverhältnisse
Die aktuellen Beteiligungs- und Eigentumsverhältnisse sind unter Angaben der Höhe der einzelnen Beteiligungen aufzuführen. Es sind auch allfällige Änderungen in den Beteiligungs- und Eigentumsverhältnissen festzuhalten oder Kenntnisse über bevorstehende Änderungen anzugeben.
1.8 Aktuelle Adress- und Kontaktdaten
Sitzadresse:
Kontakt- und Korrespondenzadresse:
Ansprechperson(en) für die FINMA:
Telefon- und Mobilnummern:

Faxnummern:

Internet- und E-Mail-Adressen:
Wurden Änderungen der FINMA gemeldet?
2 Zusammenfassung der Prüfresultate
	Die nachfolgend aufgeführten Pflichten werden im Wesentlichen (Zutreffendes ankreuzen)
	erfüllt
	teilweise erfüllt
	nicht erfüllt

	1. Organisatorische Massnahmen
	

	Interne Organisation
(Art. 8 GwG, Art. 5 bis Art. 8, Art. 12, Art. 13, Art. 17bis Art. 19, Art. 21 bis Art. 24, Art. 60, Art. 61, Art. 63 und Art. 64 GwV-FINMA)
	
	
	

	Ausbildungspflicht (Art. 8 GwG, Art. 25 GwV-FINMA)
	
	
	

	Beizug Dritter (Art. 26 und Art. 27 GwV-FINMA)
Beizug von Hilfspersonen (Art. 1 Abs. 2 Bst. f VBF)
	
	
	

	Dokumentationspflicht (Art. 7 GwG, Art. 20 und Art. 62 GwV-FINMA)
	
	
	

	 2. Geschäftsbeziehungen und Kunden
	

	Identifizierung der Vertragspartei
(Art. 3 GwG, Art. 39 bis Art. 48 GwV-FINMA)
	
	
	

	Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten
(Art. 4 GwG, Art. 49 bis Art. 56 GwV-FINMA)
	
	
	

	Erneute Identifizierung der Vertragspartei oder Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten
(Art. 5 GwG, Art. 57 bis Art. 59 GwV-FINMA)
	
	
	

	3. Geschäftsbeziehungen und Transaktionen
	
	
	

	Erfüllung der besonderen Abklärungspflicht
(Art. 6 GwG, Art. 12 bis Art. 18 GwV-FINMA)
	
	
	

	Pflichten bei Geldwäschereiverdacht
(Art. 9 bis Art. 10a GwG, Art. 28 bis Art. 31 GwV-FINMA)
	
	
	


Sollten die dem geprüften Finanzintermediär obliegenden Pflichten nicht oder nur teilweise erfüllt sein, so ist die in der Tabelle entsprechend zu markieren und es ist ein entsprechender Verweis auf die Ziffer zu machen, in welcher die festgestellten Mängel ausführlich dargelegt sind.
3 Zahlen und wichtige Informationen 

Anzahl GwG-relevante dauernde Geschäftsbeziehungen (Anzahl Vertragsparteien / Kunden) per 31.12.:

Art. 2 Abs. 1 Bst. e GwV-FINMA, Art. 33 FINMA-GebV;

Die angegebene Anzahl der dauernden Geschäftsbeziehungen wird im Rahmen der Prüfung der Daten, welche der Finanzintermediäre bei der Selbstdeklaration zur Berechnung der Aufsichtsabgabe angibt, herangezogen. Die Angaben sind jeweils per Ende des Jahres (31.12) zu machen.
Anzahl GwG-relevante dauernde Geschäftsbeziehungen (Anzahl Vertragsparteien / Kunden) per Prüfdatum:
Anzahl Geschäftsbeziehungen mit politisch exponierten Personen (PEP):

Anzahl Transaktionen bei Kassageschäften (z.B. Geldwechsel, Money-Transfer):

Verwaltetes Vermögen in CHF:

Bruttoertrag aus GwG unterstellter Tätigkeit in CHF:

Art. 33 und 34 FINMA-GebV, Art. 663 OR; Der angegebene Bruttoertrag wird im Rahmen der Prüfung der Daten, welche der Finanzintermediäre bei der Selbstdeklaration zur Berechnung der Aufsichtsabgabe angibt, herangezogen. Für Handelsunternehmen gemäss Art. 5 VBF ist der Bruttogewinn massgebend. Es ist der genaue Betrag anzugeben. Schätzungen oder Cirka-Angaben sind nicht zulässig. Es gehört zur Pflicht eines Finanzintermediärs, dass seine Buchhaltungsunterlagen bei der Prüfung vollständig vorliegen. Können die Daten nicht evaluiert werden, so gilt die Prüfung als nicht abgeschlossen und die Daten müssen nachgereicht werden. Bei einer mehrjährigen Prüfperiode sind die Angaben für jedes einzelne Geschäftsjahr zu machen.
Anzahl Mitarbeiter, die eine dem GwG unterstellte Tätigkeit ausüben

(inkl. Verwaltungsrat, Geschäftsführung und Compliance/Geldwäschereifachstelle):


Anzahl Mitarbeiter insgesamt:


Anzahl geprüfte Kundendossiers und/oder Transaktionen:


4 Organisatorische Massnahmen
4.1 Prüfergebnissse bezüglich Umsetzung der neuen Geldwäschereiverordnung-FINMA (GwV-FINMA, SR 955.033.0)
    Der Finanzintermediär hat die neue Geldwäschereiverordnung unter Berücksichtigung der Übergangsbestimmungen vollständig umgesetzt. Die internen Richtlinien, Wegweisungen und die Formulare wurden angepasst. 
Folgende Mängel wurden festgestellt:

4.2 Prüfergebnisse bezüglich der Grundsätze gemäss Art. 7 und Art. 8 GwV-FINMA (Verbotene Vermögenswerte bzw. verbotene Geschäftsbeziehung)
4.3 Prüfergebnisse bezüglich der internen Richtlinien und der internen Prozesse bezüglich Umsetzung der Sorgfaltspflichten (Art. 8 GwG, Art. 14 Abs. 2 Bst. b GwG, Art. 24 und Art. 64 GwV-FINMA)
Sind die internen Richtlinien, sofern vorhanden und verlangt, vollständig, zweckmässig und werden diese angewandt und umgesetzt? Sind die internen Prozesse zur Umsetzung der Sorgfaltspflichten zweckmässig, vollständig und werden diese angewandt und umgesetzt? Entsprechen die internen Richtlinien den Anforderungen an die GwV-FINMA.
4.4 Prüfergebnisse bezüglich der Risikokategorisierungen (Art. 12, Art. 13, Art. 21, Art. 60 und Art. 61 GwV-FINMA), der Aufnahme von Geschäftsbeziehungen mit erhöhtem Risiko und der Verantwortung des obersten Geschäftsführungsorgans (Art. 17 und 18 GwV-FINMA)
Wurden Risikokriterien definiert? Sind diese den geschäftlichen Aktivitäten, der Kundenstruktur (Kundenprofile) und den Transaktionen (Transaktionsarten) angepasst und zweckmässig? Werden die definierten Kriterien in der Praxis angewandt und umgesetzt? Wer ist zuständig und wie erfolgt der Entscheid über die Aufnahme von Geschäftsbeziehungen mit erhöhtem Risiko?
4.5 Prüfergebnisse bezüglich der globalen Überwachung der Rechts- und Reputationsrisiken im Zusammenhang mit Zweigniederlassungen und Gruppengesellschaften im Ausland (Art. 5 und Art. 6 GwV-FINMA)

Werden die globalen Rechts- und Reputationsrisiken überwacht und wie werden diese überwacht? Hat die Prüfgesellschaft Zugang zu den Dokumenten?
4.6 Überwachung der Geschäftsbeziehungen und Transaktionen (Art. 19 GwV-FINMA)
Existiert ein den Betriebsverhältnissen, den geschäftlichen Aktivitäten und den Transaktionsarten angepasstes System zur Überwachung der Geschäftsbeziehungen und Transaktionen? Kommt dieses zur Anwendung? Wie wird die Überwachung vorgenommen? Wer ist für die Überwachung zuständig?
4.7 Prüfergebnisse bezüglich Geldwäschereifachstelle (Art. 22, Art. 23 und Art. 63 GwV-FINMA)
Werden die Aufgaben der Geldwäschereifachstelle innerhalb des Betriebes wahrgenommen? Welches ist das Pflichtenheft der Geldwäschereifachstelle? Verfügen die zuständigen Personen über die notwendige fachliche Qualifikation zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben?
4.8 Prüfergebnisse bezüglich der Ausbildung i.S. GwG (Art. 25 GwV-FINMA)

Es ist zu prüfen, ob die Personen, welche eine GwG-relevante Tätigkeit ausüben, über genügende Kenntnisse zur Umsetzung der Sorgfaltspflichten verfügen. Im Weiteren ist anzuführen, wie die Personen, welche eine GwG-relevante Tätigkeit ausüben, aus- und weitergebildet werden. Wie erfolgt die Information und Ausbildung über Neuerungen?
4.9 Prüfergebnisse bezüglich dem Beizug Dritter bei der Erfüllung der Sorgfaltspflichten (Art. 26 und Art. 27 GwV-FINMA)
    Der Finanzintermediär hat bei der Erfüllung der Sorgfaltspflichten keinen Dritten beigezogen.

    Der Finanzintermediär hat bei der Erfüllung der Sorgfaltspflichten einen Dritten beigezogen.
Folgende Dritte wurden bei der Erfüllung der Sorgfaltspflichten beigezogen:

Es sind sämtliche Dritte namentlich aufzulisten und anzugeben, ob es sich beim Dritten um eine Konzern- bzw. Gruppengesellschaft oder um einen Finanzintermediär handelt, welcher einer gleichwertigen Aufsucht und Regelung in Bezug auf die Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung untersteht. Bei einer grossen Anzahl beigezogener Dritter kann dem Prüfbericht eine entsprechende Liste beigelegt werden.
    Die gesetzlichen Bestimmungen wurden gemäss den nachfolgenden Punkten vollumfänglich eingehalten.
· Der Finanzintermediär hat die beauftragte Person sorgfältig ausgewählt, diese über ihre Aufgabe instruiert, kann die Einhaltung der Sorgfaltspflichten jederzeit kontrollieren und nimmt seine Verantwortung für die pflichtgemäss Erfüllung wahr.

· Über die Delegation der Erfüllung der Sorgfaltspflichten besteht eine schriftliche Vereinbarung, sofern eine solche gesetzlich vorgeschrieben ist.

· Der Finanzintermediär verfügt in seinen Akten mindestens über Kopien sämtlicher Unterlagen, die zur Erfüllung der Pflichten zur Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung dienen und es liegt eine Bestätigung vor, dass die dem Finanzintermediär übergebenen Kopie den Originalunterlagen entsprechen.

· Die Ergebnisse der zusätzlichen Abklärungen wurden vom Finanzintermediär auf ihre Plausibilität überprüft.

· Die beigezogenen Dritten haben ihrerseits keine weiteren Personen oder Unternehmen beigezogen.
Folgende Mängel wurden festgestellt:

Ausführliche und vollständige Darstellung der festgestellten Mängel. 
4.10 Prüfungsergebnisse bezüglich dem Beizug von Hilfspersonen ([z.B. Agenten] Art. 1 Abs. 2 Bst. f VBF)
    Der Finanzintermediär hat bei der Ausübung seiner Geschäftstätigkeit keine Hilfspersonen beigezogen.

    Der Finanzintermediär hat bei der Ausübung seiner Geschäftstätigkeit Hilfspersonen (z.B. Agenten) beigezogen.
Folgende Hilfspersonen wurden beigezogen:

Es sind sämtliche Hilfspersonen aufzulisten. Handelt es sich um eine grosse Anzahl Hilfspersonen, so kann dem Prüfbericht eine entsprechende Liste beigelegt werden. 
    Die gesetzlichen Bestimmungen gemäss Art. 1 Abs. 2 Bst. f VBF und den nachfolgend aufgeführten gesetzlichen Voraussetzungen wurden vollumfänglich eingehalten. 
· Mit sämtlichen Hilfspersonen besteht ein schriftlicher Vertrag über die Tätigkeit als Hilfsperson und über die Einhaltung der Vorschriften von Art. 1 Abs. 2 Bst. f VBF sowie der Umsetzung der Sorgfaltspflichten.

· Alle Hilfspersonen unterstehen den Weisungen des Finanzintermediärs und sind in die organisatorischen Massnahmen des Finanzintermediärs zur Verhinderung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung einbezogen.

· Die Hilfspersonen werden vom Finanzintermediär aus- und weitergebildet.

· Die Hilfspersonen handeln ausschliesslich im Namen und auf Rechnung des Finanzintermediärs und werden für ihre Tätigkeit vom Finanzintermediär und nicht vom Endkunden entschädigt.
Folgende Mängel wurden festgestellt:

Ausführliche und vollständige Darstellung der festgestellten Mängel.
5 Kundendossiers 

5.1 Prüfergebnisse bezüglich der Kundenprofile, der Einteilung in eine Risikokategorie und der Aufnahme von Geschäftsbeziehungen mit erhöhtem Risiko (Art. 6 GwG, Art. 12, Art. 17 und Art. 60 GwV-FINMA)
Bestehen Kundeprofile und enthalten diese oder die Kundendossiers die notwendigen Informationen für die Risikokategorisierung? Wurde das Risikokategorisierungskonzept umgesetzt? Liegen die notwendigen Entscheide der zuständigen Personen betreffend die Aufnahme von Geschäftsbeziehungen mit erhöhtem Risiko vor?
Folgende Mängel wurden festgestellt:

Ausführliche und vollständige Darstellung der festgestellten Mängel.

5.2 Prüfergebnisse bezüglich der Identifizierung der Vertragsparteien und der Aufnahme von Geschäftsbeziehungen (Art. 3 GwG, Art. 39 bis Art. 48 GwV-FINMA)
    Alle geprüften Geschäftsbeziehungen wurden lückenlos gemäss den gesetzlichen Bestimmungen und den internen Richtlinien identifiziert. Alle zur Identifizierung der Vertragspartei erforderlichen Dokumente und Angaben lagen vollständig vor, bevor im Rahmen einer Geschäftsbeziehung Transaktionen ausgeübt wurden. 
Folgende Mängel wurden festgestellt:

Ausführliche und vollständige Darstellung der festgestellten Mängel unter Angabe der betroffenen Dossiers und deren Anzahl.
5.3 Prüfergebnisse bezüglich der Feststellung der wirtschaftlich Berechtig​ten und der Aufnahme von Geschäftsbeziehungen (Art. 4 GwG, Art. 49 bis Art. 56 GwV-FINMA)
    Die wirtschaftlich Berechtigten wurden, falls notwendig, in allen geprüften Geschäftsbeziehungen gemäss den gesetzlichen Bestimmungen und den internen Richtlinien festgestellt. Alle zur Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten erforderlichen Dokumente lagen vor, bevor im Rahmen einer Geschäftsbeziehung Transaktionen ausgeübt wurden.
Folgende Mängel wurden festgestellt:

Ausführliche und vollständige Darstellung der festgestellten Mängel unter der Angabe der betroffenen Dossiers und deren Anzahl.
5.4 Prüfergebnisse bezüglich der erneuten Identifizierung der Vertragspartei oder Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten (Art. 5 GwG, Art. 57 bis Art. 59 GwV-FINMA)
    Die erneute Identifizierung oder die erneute Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten wurde, falls notwendig, in allen geprüften Geschäftsbeziehungen gemäss den gesetzlichen Bestimmungen und den internen Richtlinien durchgeführt.

Folgende Mängel wurden festgestellt:

Ausführliche und vollständige Darstellung der festgestellten Mängel unter Angabe der betroffenen Dossiers und deren Anzahl.
5.5 Prüfergebnisse bezüglich der besonderen Abklärungspflicht (Art. 6 GwG, Art. 12 bis Art. 18, Art. 60 und Art. 61 GwV-FINMA)
    Die besondere Abklärungspflicht wurde, falls notwendig, bei allen geprüften Geschäftsbeziehungen und durchgesehenen Transaktionen gemäss den gesetzlichen Bestimmungen und den internen Richtlinien, namentlich der Risikokategorisierung, durchgeführt.

Folgende Mängel wurden festgestellt:
Ausführliche und vollständige Darstellung der festgestellten Mängel unter Angabe der betroffenen Dossiers sowie deren Anzahl.
6 Dokumentationspflicht (Art. 7 GwG, Art. 20 und Art. 62 GwV-FINMA)
6.1 Prüfergebnisse bezüglich der Qualität der Belege

    Die Erstellung und die Organisation der Dokumente entsprechen den gesetzlichen Bestimmungen. Fachkundige Dritte können sich jederzeit ein zuverlässiges Urteil über die Transaktionen und Geschäftsbeziehungen sowie über die Einhaltung der Bestimmungen und der Pflichten gemäss Geldwäschereigesetz bilden. 
Folgende Mängel wurden festgestellt:
Ausführliche und vollständige Darstellung der festgestellten Mängel.
6.2 Prüfergebnisse bezüglich der Belegaufbewahrung

    Die Aufbewahrung der Dokumente entspricht den gesetzlichen Bestimmungen. Sämtliche gemäss Art. 62 GwV-FINMA verlangten Unterlagen werden vom Finanzintermediär an einem sicheren, jederzeit zugänglichen Ort in der Schweiz aufbewahrt. Die elektronische Aufbewahrung erfüllt die Voraussetzungen von Art. 9 und 10 der Geschäftsbücherverordnung vom 24. April 2002 (SR 221.431). 
Folgende Mängel wurden festgestellt:
Ausführliche und vollständige Darstellung der festgestellten Mängel.

7 Pflichten bei Geldwäschereiverdacht (Art. 9 bis Art. 10a GwG,

Art. 28 bis Art. 31 GwV-FINMA)
    Der Finanzintermediär hat keine Meldung erstattet und im Rahmen unserer Prüfung wurden keine Sachverhalte festgestellt, welche eine Meldung an die Meldestelle erforderlich gemacht hätten.

Die folgende(n) Meldung(en) wurden an die MROS getätigt und/oder folgende Mängel wurden festgestellt:
Ausführliche und vollständige Nennung der getätigten Meldungen und/oder der festgestellten Mängel.
    Die FINMA wurde über die Meldungen vollständig informiert:

Folgende Mängel wurden festgestellt:
Ausführliche und vollständige Darstellung der Mängel bzw. der unterlassenen Informationen an die FINMA.
8 Prüfergebnis betreffend Pflicht zur Unterstellung bei einer Branchenorganisation gemäss Kollektivanlagengesetz (KAG; SR 951.31) betreffend Einhaltung der Verhaltensregeln
Es ist zu prüfen, ob der Finanzintermediär, welcher als Vermögensverwalter tätig ist, verpflichtet ist, sich einer Branchenorganisation, deren Standesregeln von der FINMA anerkannt sind, anzuschliessen. Hinsichtlich der Überprüfung der einzelnen Kundendossiers gilt es insbesondere zu kontrollieren, ob für die nichtqualifizierten Anleger Anteile an kollektiven Kapitalanlagen erworben wurden oder nicht. Es ist zu prüfen, ob der Finanzintermediär tatsächlich nur über qualifizierte Anleger verfügt. 
    Der Finanzintermediär ist nicht als Vermögensverwalter tätig und muss sich daher keiner Branchenorganisation anschliessen.
    Der Finanzintermediär ist als Vermögensverwalter tätig, verfügt jedoch ausschliesslich über qualifizierte Anleger und muss sich daher keiner Branchenorganisation anschliessen.
    Der Finanzintermediär ist als Vermögensverwalter tätig, erwirbt für seine Kunden jedoch keine kollektiven Kapitalanlagen. Ein Anschluss an eine Branchenorganisation ist daher nicht notwendig.

    Der Finanzintermediär ist als Vermögensverwalter tätig, erwirbt jedoch ausschliesslich für seine qualifizierten Anleger Anteile an kollektiven Kapitalanlagen. Für die nichtqualifizierten Anleger werden keine Anteile an kollektiven Kapitalanlagen erworben. Ein Anschluss an eine Branchenorganisation ist daher nicht notwendig.
    Der Finanzintermediär ist als Vermögensverwalter tätig und erwirbt gestützt auf eine Vollmacht für alle seinen Kunden, unabhängig ob qualifizierte Anleger oder nicht, Anteile an kollektiven Kapitalanlagen und muss sich daher einer Branchenorganisation anschliessen.

    Ein Anschluss bei einer Branchenorganisation deren Verhaltensregeln von der FINMA anerkannt wurden, ist bis jetzt nicht erfolgt.


    Ein Anschlussgesuch bei einer Branchenorganisation deren Verhaltensregeln von der FINMA anerkannt wurden, wurde eingereicht. Eine Kopie des Anschlussgesuches liegt bei.


    Der Finanzintermediär hat sich einer entsprechenden Branchenorganisation angeschlossen. Eine Kopie der Aufnahmebestätigung liegt bei.
9 Prüfergebnisse bezüglich der Mängelbehebung anlässlich der an der letzten Prüfung festgestellten Mängel

Darstellung der Feststellungen bezüglich der Mängelbehebung durch den Finanzintermediär. Wurden anlässlich der letzten Prüfung Mängel festgestellt und wenn ja, wurden diese vom Finanzintermediär behoben? Wurde der Finanzintermediär von der FINMA aufgefordert die festgestellten Mängel zu beheben und wenn ja, ist er dieser Aufforderung nachgekommen und hat er die Mängel entsprechend den Anordnungen der FINMA behoben? 
10 Weitere Bemerkungen und Feststellungen
Ort und Datum

GwG-Prüfgesellschaft

(Name des Mandatsleiters und rechtsgültige Unterschrift[en])

Anhang / Beilagen:
- Datierte und unterzeichnete Vollständigkeitserklärung des Finanzintermediärs im Original
- Evt. weitere Arbeitspapiere

- Evt. Kopie Anschlussgesuch oder Aufnahmebestätigung Branchenorganisation
- Evt. Liste der beigezogenen Dritten und/oder Hilfspersonen
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